
Geschlossene Augen und geneigter Kopf:
· Schlaf oder Konzentration ????
· oder:  „ein Richter schläft nie“ !!!!
Bei einer Verhandlung vor einem Steuergericht hat wohl ein Richter die Müdigkeit übermannt, so wurde dieser Umstand des „Einnickens des Richters“ dann wiederum vor einem (Revisions-) Gericht verhandelt......
Natürlich ist ein Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt, wenn ein Richter während der mündlichen Verhandlung schläft. Das Urteil ist dann so schwer fehlerhaft, dass es (auf entsprechende Rüge) aufzuheben ist. 
Hier ist natürlich zu unterscheiden, ob der Richter nur müde ist oder er tatsächlich geschlafen hat. Es ist anerkannt (BFH-Urteil vom 5.12.1985), dass nicht jede erkennbare vorübergehende Ermüdung eines Richters – wie sie bei längeren und anstrengenden Verhandlungen auftreten und durch Gähnen oder Zufallen der Augen ersichtlich ist – den Richter daran hindert, der Verhandlung zu folgen. 
Nun gibt es einen neues Urteil hierzu vom BFH mit einem Urteil vom 17.2.2011      (Az. IV B 108/09). In diesem Fall hat der Richter vor dem Finanzgericht Köln sogar „die Augen bei zur Seite geneigtem Kopf geschlossen gehalten und teilnahmslos gewirkt; er sei dann plötzlich wieder erwacht“. Der Richter selber äußerte dazu, dass er natürlich nicht geschlafen habe, sondern nur intensiv nachgedacht hat.....
Der BFH hat nun zugunsten des Richters entschieden und ist der Meinung, dass ein Richter nur dann schläft, wenn „sichere Anzeichen für das Schlafen wie beispielsweise tiefes, hörbares und gleichmäßiges Atmen oder gar Schnarchen oder eindeutige Anzeichen von fehlender Orientierung ( ????, Anm. des Verfassers) vorliegen !

·  das Team der Steuerkanzlei Höfliger wünscht Ihnen für Ihre nächste wichtige Verhandlung einen aufmerksameren Gesprächspartner als den obigen Richter 
· Sollte Sie selber jedoch einmal bei einer Verhandlung die Müdigkeit übermannen, dann verweisen Sie Ihren Gesprächspartner auf obiges Urteil und genießen Sie Ihr Nickerchen  




